
   
 
 

Ausfüllhilfe für den Vordruck Antrag auf Zahlung einer Beihilfe (Anlage 5) 
 
 
Allgemeines  
 
Dieser Antrag ist auszufüllen 

- bei erstmaliger Antragstellung nach Einstellung 
- bei erstmaliger Antragstellung nach Eintritt in den Ruhestand 
- bei erstmaliger Antragstellung als verwitwete Person 
- bei Änderungen in den persönlichen Verhältnissen  
- bei Änderungen der Bankverbindung/ Adresse 
- bei unfallbedingten Aufwendungen 

 
Sie können den Antrag direkt am PC oder handschriftlich ausfüllen. 
 
Fügen Sie dem Antrag Kopien von Rechnungen und Rezepten bei. Reichen Sie keine Originale ein, da diese 
nicht zurückgesandt, sondern nach Bearbeitung vernichtet werden. 
 
Die Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb von 24 Monaten nach Rechnungsdatum beantragt wird 
(§ 13 Absatz 3 BVO). 
 
Die Postadresse für alle an die Beihilfestelle gerichteten Anträge oder Schreiben lautet: 
Zentrale Scanstelle 
Beihilfe  
32746 Detmold 
 
Eine Antragstellung per Telefax ist nicht zulässig. Eine Einreichung per Beihilfe-App ist nur bei Kurzanträgen 
möglich. 
 
Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise auf Seite 4 des Vordrucks 
 
Bitte prüfen Sie nach Erhalt des Beihilfebescheides, ob Ihre Kosten zutreffend abgerechnet wurden. 
Offensichtliche Fehler lassen sich im Regelfall bereits durch einen Anruf bei Ihrer Beihilfestelle 
unbürokratisch beseitigen.  
Auch Fragen zum Beihilferecht können oftmals durch ein Telefonat geklärt werden. Durch den so 
vermiedenen Schriftverkehr tragen Sie zu einer zügigen Bearbeitung der Beihilfeanträge bei. 
Sie erreichen uns von Mo – Fr von 7:00 Uhr – 16.00 Uhr unter der Rufnummer 0211/6023-06.  
 
Eine Übersicht über die Bestimmungen zum Beihilferecht finden Sie in den entsprechenden Merkblättern.  
Die Internetadresse lautet: https://www.finanzverwaltung.nrw.de/dienststellen/landesamt-fur-besoldung-
und-versorgung-nrw/merkblaetter 
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(1)   Tragen Sie hier den Namen der beihilfeberechtigten Person, die Beihilfenummer und 
das Geburtsdatum ein. 
Dies gilt auch im Todesfalle, sofern noch Leistungen für die beihilfeberechtigte Person 
(verstorbene Person) beantragt werden. 
 
(2)  Bei erstmaliger Antragstellung nach Eintritt in den Ruhestand sind keine Angaben zur 
Dienststelle erforderlich. 

 

 

 
(3) Der Antrag muss von der beihilfeberechtigten Person - oder einer bevollmächtigten 
Person- persönlich unterschrieben sein. 
Bitte ggfs. eine Kopie der Vollmacht beifügen. Ein entsprechendes Formular finden Sie 
unter www.lbv.nrw.de. 
 

 
 Vordrucke für den Bereich Beihilfe 
 
 

 

(4) Für die Angabe des Gesamtbetrags der Aufwendungen genügt eine Angabe in vollen 
€-Beträgen. Bitte runden Sie entsprechend auf! 
 
(5) Die Anzahl der Belege ergibt sich aus der Anzahl der Rechnungsvorgänge, d. h. eine 
z.B. mehrseitige Rechnung gilt als ein Beleg. 
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(6) Bei erstmaliger Antragstellung nach Eintritt in den Ruhestand oder als verwitwete 
Person handelt es sich ebenfalls um einen Erstantrag. 
Die Angaben zu den Feldern Bankverbindung und Anschrift sind zwingend erforderlich, 
auch wenn sich die Angaben nach Eintritt in den Ruhestand nicht geändert haben sollten. 
 
Sollte die hier eingetragene Bankverbindung von Ihrem Bezügekonto abweichen, teilen 
Sie uns dies bitte in einem formlosen Schreiben mit. In diesem Falle wird ein 
Beihilfekonto eingerichtet. Das formlose Schreiben bedarf zwingend der Unterschrift der 
beihilfeberechtigten Person oder deren bevollmächtigter Person. Für Letzteres muss sich 
die Vollmacht ausdrücklich auch auf die Änderung des Zahlungsweges erstrecken. 
 
Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich die Änderung Ihrer Bankverbindung anzeigen, gilt 
o.g. entsprechend. 
 

 

 

 
(7) Falls Sie mit dem vorliegenden Formular lediglich eine Änderungen der Anschrift oder 
der Bankverbindung mitteilen möchten, ist ein weiteres Ausfüllen (Nummern 1 – 9) nicht 
erforderlich. 
 
(8) Dieses Feld ist nur von aktiven Beamten auszufüllen. 
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(10)  Für nicht selbst beihilfeberechtigte geehelichte Personen / in eingetragener 
Lebenspartnerschaft lebende Personen kann eine Beihilfe gezahlt werden, wenn die 
Einkünfte einen bestimmten Betrag nicht übersteigen. Schauen Sie hierzu auf Nummer 6 
im Langantrag. 
Bitte fügen Sie eine Kopie der Krankenversicherungsbescheinigung bei.  
 
(11)  Die Berücksichtigungsfähigkeit von Kindern ist an die Zahlung des Familienzuschlags 
gebunden. 
Ist ein Kind bei mehreren der beihilfeberechtigten Personen im Familienzuschlag 
berücksichtigungsfähig, so wird eine Beihilfe zu den Aufwendungen des Kindes nur die 
beihilfeberechtigte Person gezahlt, der den entsprechenden Anteil im Familienzuschlag 
erhält. 
 

 

 

 
(12) Im sog. Normaltarif der privaten Krankenversicherung (PKV) zählen zu den 
wichtigsten Leistungen das Krankentagegeld, Leistungen für Zahnbehandlungen und 
Zahnersatz sowie umfangreiche ambulante und stationäre Leistungen, wie z.B. 
Chefarztbehandlung. 
Der Basistarif ist ein Tarif mit abgespeckten Leistungen und ist in Art und Umfang mit den 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vergleichbar. 
Bitte erkundigen Sie sich ggfs. bei Ihrer Versicherung, welcher Tarif Ihrem Vertrag 
zugrunde liegt. 
 
Bei Änderungen des Krankenversicherungsschutzes, bei erstmaliger Antragstellung und 
nach Eintritt in den Ruhestand ist dem Antrag eine Versicherungsbescheinigung 
beizufügen. 
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(13)   Die Aufzählung der relevanten Einkunftsarten entnehmen Sie bitte den 
Anmerkungen unter Punkt 6 auf Seite 4 des Antragformulars.  
 
Für nicht selbst beihilfeberechtigte geehelichte Personen / in eingetragener 
Lebenspartnerschaft lebende Personen kann eine Beihilfe gezahlt werden, wenn 

- ab 01.01.2022: 
deren Gesamtsumme der Einkünfte im Kalenderjahr vor Entstehen der 
Aufwendungen 20.000 € nicht übersteigen. 

- bis 31.12.2021: 
deren Gesamtbetrag der Einkünfte im Kalenderjahr vor der Antragstellung 
18.000 € nicht übersteigen. 

Bitte fügen Sie ggfs. eine Kopie des EInkommensteuerbescheides bei.  
 
 
(14)  Sofern der Betrag noch nicht festgestellt werden kann, steht die Beihilfefestsetzung 
unter dem Vorbehalt, dass die Grenze von 18 000 Euro bzw. 20 000 Euro nicht 
überschritten wird.  
 
 
 
 
(15) Vorrangige Ansprüche nach sonstigen Rechtsvorschriften können den Anspruch auf 
Beihilfe ausschließen oder einschränken. Eine Wahlmöglichkeit besteht nicht. 
 

 

 
 

 
(16) Die Beihilfestelle muss prüfen, ob und in wieweit Schadensersatzansprüche bestehen. 
Beruht der Unfall ausschließlich auf Selbstverschulden, reicht in der Regel die kurze 
Darstellung auf dem Beihilfeantrag aus. Sollten Sie jedoch einen Schadensersatzanspruch 
(§ 3 Abs. 4 BVO) gegen eine dritte Person vermuten, füllen Sie zusätzlich das Formblatt 
»Unfallbericht« aus.  
Bitte kennzeichnen Sie die entsprechenden Belege mit einem U (für Unfall) auf der 
rechten oberen Seite der jeweiligen Rechnung. 
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(17) Aufwendungen für die persönliche Tätigkeit von Angehörigen (s. Auflistung auf der 

linken Seite) des Beihilfeberechtigten sind nicht beihilfefähig. 
Nebenkosten, die dem behandelnden Angehörigen im Einzelfall entstehen und deren 
Geldwert nachgewiesen ist (z. B. Kosten für Arzneien, Verbandsmittel, Röntgenplatten, 
sowie zahntechnische Laborkosten), sind im Rahmen der BVO beihilfefähig. Nicht 
beihilfefähig sind Kosten, deren Geldwert für den Einzelfall nicht festgestellt 
(nachgewiesen) werden kann. 

 

(18) Für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung erhalten Sie einen Zuschuss in Höhe 
von einmalig 170 €. 
Die Aufwendungen für Säuglings- und Kleinkinderausstattungen gehören zu den 
Geburtskosten, die der Mutter des Kindes entstanden sind. 
Ist die Mutter selbst beihilfeberechtigt, kann eine Beihilfe hierfür nur von der für sie 
zuständigen Beihilfestelle gezahlt werden. 
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